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RS Vwgh 1988/3/24 87/09/0290
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs1;

AuslBG §4 Abs6;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

Rechtssatz

Das (erschwerte) "Kontingentüberschreitungsverfahren" gem § 4 Abs 6 AuslBG setzt voraus, dass die beantragte

Beschäftigung unter den Geltungsbereich einer Kontingentverordnung fällt und dieses Kontingent im Zeitpunkt der

behördlichen Entscheidung bereis ausgeschöpft ist. Die Behörde hat das Vorliegen dieser

Anwendungsvoraussetzungen des § 4 Abs 6 AuslBG näher zu begründen.

Schlagworte

Begründungspflicht und Verfahren vor dem VwGH Begründungsmangel als wesentlicher Verfahrensmangel
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